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Uhaltt GroßherzogthumBaden: Verf. des Großherzogl.Oberschulraths,die Sitzungen der örtlichenSchulanfsichtsbehördenbetr· Vom 20. Jan-1877.
—- Ver. des Großherzogl.Oberfchnlraths, den Kompetenzanfchlag der sog. Betnutznngsgüter,sowie die Festsetzung des Schulgeldaversums für die Periode vom

24. April 1877 bis dahin 1880 betr. Vom 22. Jan. 1877. —- KöuigreichBa uern: Minist.-Erl., die Prüfungen für das Lehramt an den höheren Unterrichtsanstalten
betr. V011122. Febr. 1877. — Freistaat Liibeck: Bekanntin., die mit der Königl. SächsischenRegierung getroffene Vereinbarung wegen gegenseitiger Behandlung
schulpflichtigerKinder betr. Vom 16. Dezbn 1876. —- Bekanntm., die mit der Großh.HessifchenRegierung getroffene Vereinbarung wegen gegenseitiger Behandlung schul-
pflichtiger Kinder betr. Vom 7. Febr. 1877. — Bekanutm., die vom Senate mit dem Königl.Preuß. Minist. der geistl., Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenheiten ge-

troffene Vereinbarung über die gegenseitigeZulassung geprüfterLehrerinnen zum Schnldieuste betr. Vorn 21. Febr. 1877. — KönigreichPre uße n: Kircheuges.,betr.
die bnßtiiglicheGottesdienstordnung der evangelisch-lutherischenKirche der Provinz Hannover. Vom Z. Juli 1876. —- Kirchengef.,betr. die weitere Verbesserung unge-

nügend dotirter Pfarrftellen der evang.-lnth. Kirche der Prov. Hannover. Vom 4· Juli 1876· —- Kirchenges., betr. Abänderung des Gesetzes vom 22. Dezbr. 1870, betr.
die Wahlen der Pfarrer in der evang.-luth. Kirche der Prov. Hannover. Vom Juli 1876. — Allerhöchst.Erl» die Organisation nnd den Lehrplan des Kadettenkorps
betr. Vom 18. Jan. 1877. —- Minist.-Erl., die Normen bei Annahme der Kirchen-Rechnungen betr. Vom 8. November 1876. — Verf. des Evang. Ober-Kirchenraths,
die Einleitung der Disziplinar- Untersuchung betr. Vom 22. Juli 1876. — Verf. des Evang. Ober-Kirchenraths, die Feststellungder Tagegelder und Reisekostender

Mitglieder der Kreisfuuodeu betr. Vom 30. Oktbr. 1876. — Verf. des Evang. Ober-Kirchenraths, die Stellung der Orgamsten und Kantoren betr. Vom 6. Mai 1876. —-

Verf. der Königl.Regierung zu Schleswig, die Dienstaltersznlagen für Lehrer betr. Vom 30· Jau. 1877. —- Königreich S achfen: Minist.-Bekanmm., eine Vereinba-
rnng mit der Großherzogl Hess Regier. wegen gegenseitigerDurchführung der Schulpflicht betr. Vom 10. Febr. 1877. —- Verordnung zu Ausführung des Gesetzes
vom 22· August 1876 über die Gymnasien, Realschulen und Seminare. Vom 29. Januar 1877. — Anzeigeu·

Isl. Jahrgang.

Maßgabe angeordnet, daß die an Stelle der alten Kaufwerthe
tretenden Steueranschläge mit Wirkung vom 24. April d. J.

GroßherzogthumBaden. .

Verfügung des GroßherzoglichenOberschulraths, die Sitzungen der

örtlichenSchulaufsichtsbehiirdeu betreffend. Vom 20. Januar 1877. in Berechnung zu bringen find.
Es ist zu unserer Kenntniß gekommen, daß die Sitzungen
» » · » « »

2. Ferner machen wir darauf aufmerksam, daß für Be-
der ortlichen Schulaufsichtsbehorden hauftg wahre-nd der Schul- s ginn des nächstenSchntjahres (24. April) die Neureguli-

-r·ung des Schulgeldaversums auf die Dauer von 3««Jahren
nöthig fällt (Gesetz vom 19. Februar 1874 Art. l. §. 55 und

Art. III. Absätze 5 und 6). Hierbei wollen die Erläuterun-

gen unter Ziffer 3 des an die Bezirksämter ergangenen Er-

(

ten Lehrer (Art. lI. §. 14 des Schulgesetzes vom 18. Septem-

ber 1876) am Erscheinen verhindert sind; ferner, daß die Orts-
«

geistlichen und Lehrer vom Stattfinden genannter Sitzungenk
erst knkz Poe deren Beginn Und Ohne Mittheilnng der Tages- lasses Großh. Ministeriums des Jnnern vom 15. Dezember v.

Ordnung tuKenntnißgesetzt werden.
. J. Nr. 17,97l genau im Auge behalten werden.

Mai-Isieht·sichdeshalb VeranlnßhMit Bezug aus §—U der
H

Die Angabe des Schulgeldbetrages für ein vollzahlendes Kind,
Vollzugsmstmklnon»UmW- September V— J- zU Versügenk ; sowie die Autheilberechnung für die Lehrer, Berechnung der Ge-

n daß die Sttzungen der OrtsschnlbehördenzU einer Zeit
«

ineiudezuschüsfeu.s. w. sind in der bisher üblichenForm beizufügen.
abeehastmWerdenWelche den Orts-geistlichenUnd Leh-

’

3. Zur Gewinnungeiner besseren Uebersicht über den neue-
mn dFeTheilnahme nn. denselbenermöglicht; . j sten Stand der äußeren Verhältnisse einer Volksfchule wird sich

2) Faßdie genannten Geistlichen Und Lehrer nnndestencZ J

empfehlen, in die nach Ziff. 1 und 2 zu erlassenden Erkennt-

esnm Tag Vor den Sitzungen zU denselben schriftlich i nisse auch die nicht abgeänderten Theile der früheren Erkennt-

emgeladfnUnd Von den zUV Verhandlung gelangenden ; nisse auszunehmen, wobei die seither gebräuchlichenFormulare
Gegenstanden Unrerrichtet Werden. wieder zu verwenden sind. Wo lediglich das Schulgeld neu

Karlsruhe, den 20, Januar 1877. ";zu ordnen ist, mag ein nur diesen Punkt regelndes Nachtrags-
GwßhekzoglscherOberschnlrnth- erkenntniß genügen, wenn nicht auch hier wegen etwa inzwi-

An
Nokks schen ergangener Nachtragserkenntnisse das Bedürfniß nach ei-

die ordentlichen Schulau tgh
-·

.. » ner übersichtlichen usammenstellnn hervortreten sollte.
Nr. 1102. »ich ehorden

(Gemem·dmthe)« BezüglichderZZusertigungdergErkenntnisse verweisen wir

auf §. 17 der Verordnung vom 1. Mai 1874, den Aufwand

für Volksschulen betreffend.
4. Diejenigen Gemeinden, für welche wegen der Vereini-

gung bisher nach Konsessionen getrennten Volksfchulen neuer-

dings Erkenntnisseergangen sind, bleiben durch obige Verfü-

gung selbstverständlichunberührt.

Karlsruhe, den M. Januar 1877.

GroßherzoglicherOberfchulrath..
vak.

Kramer.

Verfügung des GroßherzoglichenOberschulrats den Kom etenz-
anschlagder sog.»Vetnntznngjsgnrer,sowie die FestsetzungdespS.chnl-
geldaversums fur die Periode vom 24. April 1877 bis«dahin

1880 betreffen-. Vom 22. Jamm- 1877.
"

»

1. Nachdem nunmehr die Katastrirungdes laudwikthfchaft-
sichertGeländes nach dem Gesetze vom 7. Mai 1858 beendigt
Ist Unddie endgiltigen Steueranschläge in den Besitz der

Gemeinden gelangt sind, wird hiermit gemäß §§. 15 und 30
der Verordnungvom 10. September 1868, den Aufwand für die GroßhAsezirksämter
Volksschulen betreffend,mit ErmächtigungGroßh.Ministerium-s Nr. 152·.

·

des Innern eine allgemeine Revision der Erkenntnisse für alle

Kramer.
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,

KönigreichBayern. ·

,

Ministerial-Elasz, die. Prüfungen für das Lehramt an den höhe-
ren Unterrichtsanstalten betreffend. Vom 22. Februar 1877.

Staatsministerium des Jnnern für Kirchen- und

Schulangelegenheiten. Nach den Bestimmungen der Prü-

fungsordnung für das Lehramt an humanistischen und techni-
schen Unterrichtsanstalten vom 26. Mai 1873 haben diejenigen
Kandidaten des Lehranttes, welche eine der Hauptprüfungen be-

reits bestanden haben Und im gegenwärtigenJahre der Spe-
zialprüfung für ihr Fach sich unterziehen wollen, die Gesuche
um Zulassung zu dieser Prüfung bis zum l. März bei dent un-

terfertigten k. Staatsministerium einzureichen.
Den Kandidaten ist es hierbei freigestellt, mit ihren Gesu-

chen um Zulassung zur Spezialpriifung entweder eine Abhand-
lung oder zwei Themata zu einer solchen in Vorlage zu bringen«

Die Kandidaten des philologisch-historischen Lehramtes,
welche zugleich zu dem Kolloquium für die Spezialprüsung aus

dem Mittelhochdentschen nnd der deutschenLiteraturgeschichtezu-

gelassen werden wollen, haben diesen Wunsch in ihrem Zulas-
sungsgesuche auszudrücken.

Die obengenannten Behörden werden beauftragt, die bethei- s

!
k

i
l

ligten Kandidaten auf diese Bestimmungen in geeigneter Weise
aufmerksam zu machen.
München, den 22. Februar 1877.

Dr. v. ,Lutz.
Der General-Sekretär:

Ministerialrath
An V. Bezold.

die sämmtlichen k. Regierungen, Kammern
des Jnueru, die Senate der drei Landes-

universitäten,das Direktorium der poln-
technischenSchule und die sämmtlichenk.

Gnmttasial-Rektorate.
Nr. 2469.

Jreistaat Rittern

Bekanntmachung, die mit der KöniglichSächfifchenRegierung ge-
troffene Vereinbarung wegen gegenseitiger Behandlung fchulpflich-

tiger Kinder betreffend. Vom 16. Dezember 1876. «

Nachdem der Senat, im Einvernehmen mit der Bürger-

schaft, durch gegenseitige Erklärungen mit der Königlich Säch-

sischen Regierung dahin übereingekommenist:

daß die dem LübeckischenFreistaate angehörendenKin-

der, welche sich im KönigreicheSachsen aushalten; und die

dem KönigreicheSachsen angehörenden Kinder, welche sich
in dem LübeckischenFreistaate aufhalten, nach Maßgabe

der im Lande des Aufenthaltes bestehenden Gesetze, wie

Jnländer, zum Besuche der Schule herangezogen werden

sollen;
daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule nicht nur

auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben

eine sogenannte Sonntags- oder Fortbildungsschule mit

Obligatorischem Charakter besteht, auch auf diese sich erstreckt;
daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der zu-

ständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß
sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzgebung ihrer

Heimath normirt ist, vollständigGenüge geleistet haben,
vom ferneren Schulbesuche zu entbinden sind, auch wenn

das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetzeine grö-
ßereAusdehnung des obligatorischen Unterrichtes vorschreibt,

wird solches hierdurch zur allgemeinen Kunde gebracht, mit dem

Hinzufügen,daß für den LübeckischenFreistaat die Ausstellung
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der Zeugnisse über die Erfüllung derSchulpflicht dem Schul-
rathe übertragen ist. ,

"

«

Gegeben Lübeck,in der Versammlung des Senates am

16. Dezember 1876.
"·

«

Eduard Hach Dr»
Sekretarius

Bekanntmachung, die mit der GroßherzoglichHessifchenRegierung
s getroffene Vereinbarung wegen gegenseitiger Behandlung schul-

pflichtiger Kinder betreffend. Vom 7. Februar 1877.

Nachdem der Senat, auf Grund der im Rath- und Bür-

gerschlussevom 30. Oktober 1876 ihm ertheilten Ermächtigung,
durch gegenseitige Erklärungenmit der GroßherzoglichHessischen
Regierung dahin übereingekommenist:

daß die dem LübeckischenFreistaate angehörendenKin-

der, welche sich im GroßherzogthumeHessen aufhalten, und

die dem GroßherzogthumeHessen angehörenden Kinder,
welche sich in dem LübeckischenFreistaate aufhalten, nach
Maßgabe der im Lande des Anfenthaltes bestehenden Ge-

setze wie Jnländer zum Besuche der Schule herangezogen
werden sollen;
daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule nicht nur

auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben

eine sogenannte Sonntags- oder Fortbildungsschule mit

obligatorischemCharakter besteht, auch auf diese sich erstreckt;
daß jedoch Kinder, welchesich durch ein Zeugniß der

zuständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen,
daß sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzgebungih-
rer Heimath normirt ist-»vollständigGenüge geleistet ha-
ben, vom ferneren Schulbesuchezu entbinden sind, auch wenn

das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetzeine größere
Ausdehnung des obligatorischen Unterrichtes vorschreibt,

wird solches hierdurch zur allgemeinen Kunde gebracht, mit dem

Hinzusügen, daß für den LübeckischenFreistaat die Ausstellung
der Zeugnisse über die Erfüllung der Schulpflicht dem Schulw-
the übertragen ist.

Gegeben Lübeck,in der Versammlung des Senates, am

7.«Februar 1877.

Ednard Hach Dr»
Sekretarius

0

Bekanntmachung,die vom Senate mit dem KöniglichPreußifchen
Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und MediziualiAngeles
genheiten getroffene Vereinbarung über die gegenseitige Zulas-

sung geprüfter Lehrerinnen zum Schuldienste betreffend.
Vom 21. Februar 1877.

Nachdem der Senat mit dem KöniglichPreußischenMini-

sterium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegeu-
heiten dahin übereingekommenist,

daß die in Preußen auf Grund der von dem Königli-
chen Ministerium der geistlichen2c.·Angelegenheitenunter

dem 24. April 1874 erlassenen Prüfungs-Ordnung für
Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen ausgestellten Zeug-
nisse auch für den Freistaat Lübeck als giltig anerkannt
und deren Jnhaberinnen zum Schuldiensteim Lübeckischen
Staatsgebiete zugelassen werden, und daß die im Frei-
staate Lübeck aus Grund der von dem Ober-Schulkollegium
unter dem 21. Dezember 1876 erlassenen, am 9. Januar

"1877 publizirten Prüfungs-Qrdnung für Lehrerinnen und

Schulvorsteherinnen aus-gestellten Zeugnisse auch für das

KönigreichPreußen als giltig anerkannt und deren Inha-
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berinnen zum Schuldienste im PrenßischenStaatsgebiete

zugelassen werden,
·

. »
» .

wird solches im Auftrage des Senates hierdurch zur offentli-

cheu Kenntniß gebracht.
Lübeck den 21. Februar 1877.

"

Das Ober-Schulkollegium.

Königreichpreußen
seit-chargeer betreffend die bußtüglicheGottesdienftordnung in

der evangelisch-lutherifchenKirche der Provinz Hannover.
Vom 2. Juli 1876.;

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen2c.

verordnen, unter Zustimmung der Landesfynode, betreffend die

Ordnung des bußtüglichenGottesdienstes in der evangelisch-lu"-
therischen Kirche der Provinz Hannover, was folgt:

§. 1. Der Gottesdienst an den Bußtagen ist in Zukunft
der angeschlossenenLiturgie gemäß einzurichten. Jn der einzel-
nen Kirchengemeinde bleibt jedoch die darin hergebrachte Litur-

gie bis dahin in Uebung, daß Pfarrer und Kirchenvorstand
übereinstimmend beschließen, die angeschlosseneLiturgie ganz
oder theilweise einzuführen.

§· 2· Die durch Ausschreiben des Konsistoriums zu Stade

vom 16. September 1784, beziehungsweise durch Ausschreiben
der Regierung eingeführteBußtagsliturgie wird aufgehoben und

durch die angeschlosseueLiturgie ersetzt,«sojedoch, daß die in

letzterer unter I. Nr. 3, 6, 7 und 8, sowie unter II. Nr. 3

verzeichneten Stücke in der einzelnen Kirchengemeinde so lange
außer Gebrauch bleiben, bis Pfarrer und Kirchenvorstand über-
einstimmend beschließen,dieselben ganz oder theilweise einzu-
führen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedrücktemKöniglicheuJnsiegel.

Gegeben Bad Ems, den 2. Juli 1876.

(L. s.) Wilhelm.
Falk.

Bußtagsliturgie
I. für den Morgengottesdienst.

1) Eingangslied, beziehungsweiseJntroitus, 2) Christe, Du
Lamm Gottes und Vaterunser, Z) Salutatio und Kollekte, 4)
Leltiou (epistolifche), 5) Bußlied der Gemeinde, 6) Lektion

(evangelische),7) Credo, 8) Predigtvorlied, 9) Predigt, 10) All-

gemeineBeichte und Absolution nebst Retention, ll) Predigt-
Uachlled, l2) Litanei, 13) Vaterunser, I4)«Segen.

l

U. für den Nachmittagsgottesdieust.
) Gememdegesang,2) Christe, Du Lamm Gottes und Va-

terunser, 3) Salutatio und Kollekte, 4) Lektiou, s.) Gemeidelied,
6) kurze Predigt oder Sermon, 7) Genieindelied, 8) Gebet,
I) Vaterunser, 10) Segen.

N

Kirchengefetz,betreffend die weitere Ver
"

d do-
tirter Pfarrstellen der evangelifchsluthekäÅkIuäslrchkgPtkovinz

Hannover. Vom 4. Juli 1876. s

Wir Wilhelm, von Gottes Gnade-n König von Preußen2c.

verordnen über die weitere Verbesserungungenügend dotirter
Pfakkstellender evangelisch-lutherischenKirche der Provinz Han-
UOV8k- Unter Zustimmung der Landessynode, was folgt:
§- 1— Parrstellen, deren Diensteinkommen, abgesehen von

freier WDhUUIIg,weniger als 2400 Mark beträgt, sollen, so-
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weit die Kirchengemeinden zur Aufbringung der dazu nöthigen
Mittel im Stande find, bis zu diesem Betrage verbessert werden.

§. L. Dauernd vereinigte Pfarrstellen gelten bei Anwen-

dung dieses Gesetzes für Eine Pfarrstelle. Auf Pfarrgehilfen-
stellen findet dasselbe keine Anwendung.

«

§. 3. Der nach §.1 zu erhebende Zuschuß,welcher auf
Grund des dermaligen Dienstauschlages festgestellt wird, ist vom

1. Januar 1876 ab zu zahlen und, vorbehaltlich der etwa kraft

besonderen Rechtstitels gegen Dritte zu verfolgenden Ansprüche
von der betreffenden Kirchengemeindezu beschaffen.

Die Aufbringung erfolgt, soweit nicht durch Verhandlung
mit dem Kirchenvorstande anderweite Mittel zur Verfügung ge-

stellt werden, durch Zahlung der Parochial-Kirchenkasse,soweit

diese dazu ausreicht, und wenn nicht im Falle der Unzuläng-
lichkeit Dritte ganz oder theilweise für sie einzutreten haben,
sonstdurch Leistungen der Kirchengemeinde7
§. 4. Soweit der Zuschußzur Verbesserung des Einkommens

der Pfarrstelle auf1800 Mark erforderlich ist, wird derselbe sofort
der Pfarrstelle beigelegt. Der weitere Zuschußist dem Inhaber der

Pfarrstelle erst, nachdem dieser das zehnte Dienstjahr nach den Be-

stimmungen der Emeritirungsordnung vom 16. Juli 1873 (§. 6)
vollendet hat und nur insoweit zu zahlen, als sein persönliches
Diensteinkommen dadurch nicht über den Betrag von 2400 Mark

bei freier Wohnung hinauskommt. Zulagen, welche dazu be-

stimmt find, eine über das letztgenannte Diensteinkonunen hin-
ausgehende Verbesserung zu gewähren, werden dabei jedoch nicht
·eingerechnet. Der hiernach verfügbar bleibende Zuschußbetrag

wird unter Zuwachs der aufkommenden Zinsen zu einem be-

sonderen Psarrkapitale angesammelt. Sobald letzteres eine solche
«

Höhe erreicht hat, daß aus den davon aufkommenden Zinsen
die erforderte Verbesserung des Einkommens dauernd gedeckt
wird, tritt jeder Juhaber der Pfarrstelle ohne Rücksicht auf sein
Dienstalter in den Genuß des Pfarrkapitales ein. Von dem-

selben Zeitpunkte ab fällt der der Kirchengemeinde nach §. 3 auf-

erlegte Zuschuß weg, soweit derselbe nicht etwa zur Aufbesse-
rung des Einkommens bis auf 1800 Mark erforderlich bleibt.

§. 5. Die auf Grund der vorstehenden Bestimmungen ab-

zugebenden Verfügungen und Entscheidungen stehen den Pro-
vinzialkonsistorien, auf erhobene Berufung dem Landeskonsisto-

rium zu.
Ueber das Verhältniß, nach welchem vereinigte Kirchenge-

meinden zu dem Verbesserungszuschussebeizutragen haben, ent-

scheiden, wenn eine Vereinbarung zwischen den betheiligten Kir-

chenvorständennicht erreicht wird, die Provinzialkonsistorien nur

nach Anhörung des Ausschusses der Bezirkssynode, das Lan-
deskonsistorium nur nach Anhörung des Ausschusses der Lan-

dessynode. -

§. 6. Das Landeskonsisiorium wird mit Ausführung die-

ses Gesetzes beauftragt. «

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhündigenUnterschrift
und beigedrücktemKöniglichenJnsiegel.

«

Gegeben Bad Ems, den 4. Juli 1876.
·

(L. s.) Wilhelm.
Falk.

Kirchengeseb, betreffend Abänderung des- Gesetzes vom 22. De-

zember 1870, betreffend die Wahlen der Pfarrer in der evan-

gelisch-lntherischenKircheder Provinz Hannover. Vom 5. Juli 1876.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen in Abänderung des Kirchengesetzesvom 22. Dezem-
ber 1870, betreffend die Wahlen der Pfarrer in der evange-
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lisch-lutherischen«Kircheder Provinz Hannover, mit Zustimmung
der Landessynode, was folgt:

Einziger Artikel.

Die Vorschrift des §. 5 Nr· 3 des Gesetzes, wonach auf
Pfarrstellen von mehr als 800 Thalern Jahresertrag snur solche
gewählt werden dürfen, welche das 35. Lebensjahr zurückgelegt
haben," soll fortan nur für Psarrstellen Von mehr als 2700 Mark

Jahres-ertrag gelten.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift

und beigedrucktemKöniglichenJnsiegel.
Gegeben Bad Ems, den 5. Juli 1876.

(L. s.) Wilhelm.
Falk.

AllerhöchsterErlaß, die Organisation und den Lehrplan des Ka-
"

dettenkorps betreffend. Vom 18. Januar 1877.

Aus den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Jch bezüglichder

Organisation und des Lehrplanes des Kadetten-Korps Folgendes:
1) Der Lehrplan des Kadetten-Korps ist mit dem Lehrplane

der Realschule 1. Ordnung in Uebereinstimmung zu bringen.
Abweichungen dürfen nur insoweit erfolgen, als solche durch
die besonderen Aufgaben des Institutes und die Interessen der

Armee für einzelne Lehrfächer erforderlich werden. Auch hierbei
"ist jedoch thunlichst auf Uebereinstimmung in den Pensen für

die korrespondirenden Klassen Bedacht zu nehmen.

L) Die bisherigen Klassen Sexta bis Prima des Kadetten-

Korps werden den Klassen Quinta bis Ober-Sekunda der««
Realschule 1. Ordnung gleichgestelltund erhalten die entspre-
chenden Bezeichnungen.

B) Jn jeder der sechs Voranstalten wird eine Klasse mit

dem Lehrplaue der Sexta neu errichtet. Jm Ganzen dürfen
in dieser Klasse jedoch nicht mehr als 120 Knaben aufgenom-
men werden. Bei der Zentralanstalt wird eine Unter- nnd

Ober-Prima mit dem entsprechenden Lehrplane der Realschule
1. Ordnung errichtet.

4) Alljährlich im Frühjahre sind diejenigen Kadetten, welche
das i7. Lebensjahr vor dem l. April des laufenden Jahres
vollenden, die Ober-Sekunda. zur Zufriedenheit absolvirt haben
und die für den Militairdienst erforderliche körperlicheEntwik-

telung besitzen, zur Portepeesähnrichsprüfungzuzulassen.
5) Diejenigen, welche diese Prüfung bestehen, werden zur

Versetzung in die Armee als chararterisirte Portepeefähnriche

vorgeschlagen, oder behufs unmittelbarer Vorbereitung zur Of-

sizier-Prüfungnach Maßgabe der hierfür gegenwärtig bestehen-
den Grundsätze in die Seletta des Kadetten-Korps ver-setzt

6) Diejenigen Kadetten, welche nach Absolvirung der Ober-

Sekunda das unter 4 vorgeschriebene Alter oder die ebenda-

selbst vorausgesetzte körperlicheEntwickelung noch nicht erreicht I

haben, werden in die Unter-Pfima des Kadetten-Korps versetzt-
7) Begabte Kadetten von guter Führung sind nach Absol-

L

virung der Ober-Sekunda auf Wunsch der Angehörigen auch
dann in die Unter-Prima aufzunehmen, wenn sie das unter 4

vorgeschriebene Alter und die entsprechende körperlicheEntwik-

kelung bereits erreicht haben. Zur Portepeefähnrichs-Prüfung
sind sie in diesem Falle zunächstnicht zuzulassen.

«

8) Diejenigen Kadetten, welche die Unter-Prima mit Erfolg
absolvirt haben, sind je nach-dem Wunsche ihrerIAngehörigen,
entweder zur Portepeefähnrichs-Prüfungzuzulassen und, wenn

sie dieselbe bestehen, je nach dem Ausfalle der Prüfung und

nach ihrer Gesammtsiihrung zur Versetzung in die Armee als

patentirte oder charakterisirte Portepeefähuricheoder zur Verset-

zung in die Selekta des Kadetteukorps vorzuschlagen, oder be-

hufs demnächstigerZulassung zur Abiturienten-Prüsung in die

Ober-Prinra zu versetzen.
«

9) Diejenigen Ober-Primaner, welche sich nach ihrem Ge-

sammtverhalten hierzu eignen, sind zu Portepee-Unteroffizieren
zu ernennen. Unter-Primaner sind unter gleicher Voraussetzung
zu Unterosfizieren, die unter 7. bezeichneten Unter-Primaner
ausnahmsweise auch zu Portepee-Unteroffizierenzu befördern.

Primaner sind den Selektanern im Korps nicht unterzuordnen.
Neben der wissenschaftlichen ist auch ihre militairische Ausbil-

dung thunlichst zu fördern.

10) Bei Zulassung eines Kadetten zur Prima soll den Au-

gehörigen desselben, im Falle der Bedürftigkeit,vorzugsweise
Berücksichtigungbezüglichder Pensionszahlung, sowie bezüglich
der Gewährung von Equipirungs-Beihilfen zu Theil werden.

11) Diejenigen Kadetten, welche nach Absolvirung der Ober-

Prima das Abiturienteu-Examen bestehen, sind zur Versetzung
in die Armee als wirkliche Portepeefähnriche,unter gleichzeiti-
ger Ueberweisung an eine Kriegsschule, in Vorschlag zu brin-

gen« Wenn sie demnächstdie Offizier-Prüfungmindestens mit

dem Prädikate »gut« bestehen, so sollen sie bei ihrer Beförde-
rung zum Sekonde-Lieutenannt ein Patent vom Tage der Ver-

setzung in die Armee erhalten.

12) Die durch Vorstehendes bedingten Aenderungeu in der
E Organisation und im Lehrplane des Kadetten-Roms sind all-

mählich nach Maßgabe der durch den Etat bereit zu stellenden
Mittel und—der verfügbarenRäumlichkeitendurchzuführen.

Berlin, den 18. Januar 1877.

Wilhelm.
»

,

An
« » v.,Kameke.»

das Kriegsministerium
" «

Ministerial-Erlaß, die Normen bei Abnahme der Kirchen-Rech-
nungen betreffend. Vom 8.«November 1876.

Berlin, den 8. November 1876.
- Auf den Bericht vom 24. Mai d. J. erwidere ich im Ein-

verständnissemit dem Evangelischen Ober-Kirchenrathe der Kö-

niglichen Regierung, daß, während das Allgemeine Landrecht
und die mit ihm hierin im Wesentlichen übereinstimmenden Pro-
vinzialrechte die Abnahme der Kirchen-Rechnungdem Patron
unter einer Mitbetheiligung der Gemeinde zugewiesen, die Kir-

chengemeinde- 2c. Ordnung vom 10. September 1873 hierin eine

doppelte Veränderung herbeigeführt hat. Einmal ist der Pa-
tron nur in dem Falle, daß er Patronatslasten für die Kirche

trägt, an der Prüfung der Kirchen-Rechnung betheiligt geblie-

ben; sodann aber ist die Thätigkeit der Gemeinde bei der Ab-

nahme und Dechargirung der Rechnung durch §. 2-t-, Lit, h.

nnd §. 31, Nr. 9 der Kirchengemeinde-Ordnungzu einem selbst-
ständigen Akte erhoben.

Wenn dem Patron, soweit er nach Vorstehendem über-

haupt konkurrirt, als Ausfluß seines Aufsichtsrechtes über die

Verwaltung der Kirchenlasse, ebenfalls ein Akt der Rechnungs-
Abnahme und der endgiltigen Decharge (Jnstruktion vom 20«.

Juni 1874 sub 11) zuerkannt ist, so leitet die Natur der Sache
darauf hin und ist auch durch die Bezeichnungseiner Decharge
als »der endgiltigen«zum Ausdrücke gebracht, daß seiner Be-

thätigung an der Rechnung die Revision und Decharge seitens
der Gemeinde-Organe vorauszugehen hat. Kann auch hiernach
die Rechnungs-Prüfung und Abnahme gesondert von der durch

die Gemeinde erfolgen, so wird doch deren örtliche und zeit-

liche Vereinigung das Geschäftfür den Revisor wie für den
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Rechnungslegerpraktisch außerordentlicherleichtern, zumalnur

in wenigen Fällen den Gemeinde-Kirchenräthengeschäftlichdurch-

gebildete Kräfte für die Nechnungs-Nevision zu Gebote stehen. -

Wenn überdies die jährliche Revision den Kirschenkasseneine

örtlicheThätigkeit der Superintendenten erfordert, so ist diese

gleichmäßig,wie dies in den beiden anderen RegierungssBezirs
ken der Provinz geschehenist, auch im Bezirkeder Königlichen

Regierung mit der patronatischen Nechnungsabnahme zu ver-

hindern Die Kosten werden unbedenklich in derbisherigen Weise

nach Maßgabe der Gebührentaxe vom 21. April 1832 —- G.-

S. S. 138 —- aufzubringen und die Belastung der Kirche-Mas-
sen, gegen die inzwischen schon verschiedene Einwendungen er-

hoben worden, zu beseitigen sein.
"

Die Königliche Regierung veranlasse ich, im Sinne des

Vorstehenden bis zu der bereits in Aussicht genommenen Ue-

berleitung der kirchlichen Verwaltung in die durch die verän-

derte Gemeinde-Verfassung bedingten Zustände zu verfahren,
demgemäß den Superintendenten N. zu N. und Genossen auf
die nebst Anlage wieder angeschlossene Vorstellung vom Z. Ok-

tober v. J. zu bescheiden und Jhre Zirkular-Verfügung vom

ll. Juni v. J. in geeigneter Weise zu modifiziren.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheten.

Falk.
·

Au
die KöniglicheRegierung zu N.

Verfügung des Evangelifchen ObersKircheuraths, die Einleitung
der Disziplinarsuntersnchungen betreffend. Vom 22. Juli 1876.

Berlin, den 22. Juli 1876.

Die Bestimmungenüber Einleitung von Disziplinar-Unter-
suchungen gegen Geistliche und Kirchendiener, wie solche sich
aus §. 7, Nr. 6 der Generalsynodal-Ordnung in Verbindung
mit den dort zitirten §. 23, Nr. l des Gesetzes vom 21. Juli
1852 ergeben, sind anfänglich mehrfach zum Gegenstande der

Anfrage gemacht worden. Wir haben hierauf im Einzelnen Be-

scheidung ertheilt, demnächst in der Zirkular-Verfügung über
das Disziplinar-Verfahren vom 24. Mai d. J., Einleitung und
Artikel 2, die richtigeInterpretation zum Ausdrücke gebracht, neh-
men jedoch gern durch GegenwärtigesVeranlassung, uns noch
einmal eingehender über diesen Gegenstand auszusprechen.

Das Gesetzvom 21. Juli 1852 vertheilt die Zuständigkeit
zur Handhabung des Disziplinar-Verfahrens erster Instanz an
zwei parallel gehende Behörden: den Disziplinarhof, eine be-
sondere lediglich für die Disziplinar-Untersuchungen gebildete,
den ganzen Staat umfassende Behörde, daneben an die ordent-

PxovinziabVerwaltungsbehördenjedes Ressorts; die Zu-
Iandlgkeledteserbeiden Stellen bestimmt sich danach, ob der

anmiuchungzu ziehende Beamte eine königliche,resp. mi-

lkllteflelleEUTSIXUUJIAerhalten hat oder nicht. Diese Zwiefäl-
Ikgkeksder DIFZIPIMANBehördenerster Instanz konnte auf das

klkchlicheDISZIPlIUar-Vekfahreiinicht übertragen werden. Denn
auf der einen Seite gestattet der geringe Umfang der Geschäfte-
welcher einem dem stattlichen nachgebildeten kirchlichen Diszi-
Plingthfezufallen Würde- Die Organisation einer besonderen dis-—

szlinarrichterlichenBehörde nicht: andererseits bestand keine sach-
liche Veranlassung, die KöniglichenKonststorten,welche bis dahin
gegenalle Beamte ihres Ressorts als Disziplinar-Behörde er-

ltek Instanz fungirt hatten, gegen einen gewissen Kreis von

Beamten dieser Befugniß zu entheben. Demzufolge wurde in

den Entwurf der Generalsynodal-Ordnung aufgenommen und

ist UUUMth Gesetzgeworden, daß die KöniglichenKonsistorien

in Betreff des Disziplinar-Verfahrens sowohl die Befugnisse des

Disziplinarhofes als die der Provinzial-Behörde auf dem Ge-

biete des Staatsgesetzes ausüben sollen.
Eine besondere Bestimmung war in diesem Falle aber er-

forderlich in Bezug auf die Frage, von wem die Einleitung
einer förmlichen Disziplinar-Untersuchung auszugehen habe.
Das Staatsgesetz unterscheidet hier zwischen dem Ressort des

Disziplinarhofes und der Provinzial-Verwaltungsbehörde:,in

ersterem (§. 23, Nr. l das.) ist der Einleitungsbeschlußdem be-

treffenden Ressort-Minister, in letzterem (§. 23, Nr. 2) dem Vor-

steher der Provinzial-Behörde überwiesen Auf das Konsisto-

rium, als Darstellung beider im staatlichen Disziplinar-Verfah-
ren getrennter Ressorts konnte diese Duplizität nicht übergehen,
vielmehr mußte nothwendig eine von den beiden im Staats-

gesetzegegebenen Formen der UntersuchungssEinleitung zur all-

gemeinen Anwendung gebracht werden. Dies ist geschehenund

zwar, da es nicht angänglich war, die in dem anzuwendenden
Gesetze der Zentral-Jnstanz beigelegten Befugnisse auf die Kon-

«

sistorieu übergehen zu lassen, in der Weise, daß die General-

synodal-Ordnung ausdrücklich nur die Bestimmung des §. 23,
Nr. l des Staatsgesetzes als diejenige bezeichnet hat, welche
auf das kirchlicheDisziplinar-Verfahren übertragen werden soll.

Hieraus ergiebt sich, daß der Evangelische Qber-Kirchenrath
als diejenige Stelle, welche die im Staatsgesetze den Ministern,
resp. dem Staats-Ministerium beigelegte Zuständigkeitausübt,
hinfort überall die Beschlußfassungüber die Einleitung einer

förmlichenDisziplinar-Untersuchung zu üben hat, was nunmehr
in Art. 2 der Zirkular-Verfügung vom 24. Mai d. J. zum
Ausdrücke gebracht ist.

Evangelischer Qber-Kirchenrath.
Jn Vertretung:

Herines
An

die KöniglichenKonsistorien der acht7altenProvinzen.

Verfügungdes EvangelifcheuOber-Kircheuraths, die Feststellung
der Tagegelder und Reisekostender Mitglieder der Kreissyuoden

betreffend. Vom 30. Oktober 1876.

Berlin, den 30. Oktober 1876.

Das Gesetzvom Z. Juni d. J. (G.-S. S. 125) verordnet

in Artikel 12, daß die Bestimmungen der §§. 71 bis 74 der

Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung vom 10. September
1873 über die Kosten der Kreis- und Provinzial-Synoden zur

Anwendung kommen sollen, sobald die ueuen-Synodal-Organe
gemäß den §§. 43 bis 46 der Generalsynodal-Qrdnung vom

20. Januar 1876 gebildet sind. Dieser Zeitpunkt wird zunächst
für die Kreissynoden eintreten, wenn dieselben nach vollzoge-
nen Neuwahlen in ihrer reorganisirten Verfassung sich versam-
meln. Die Mitglieder derselbenwerden alsdann befugt sein,
Tagegelder und Reisekosten zu Lasten der Kreissynodal-Kassen
zu liquidiren. Die Ausgabe der Kreissynoden wird es sein, den

Kostenbetrag, welcher für die danach erforderlichenLeistungen
der KreissynodalsKassen zu beschaffen ist, auf die Kirchenkassen
und Gemeinden des Synodalkreises zu repartiren (Kg. u. S.--O.

§. 53 Nr. 7, §. 72 a. E. §. 73, Ges. vom Z. Juni 1876 Art. 2

Nr. 3), und werden die Unterlagen hierzu durch Feststellung
der Leistungsfähigkeitund Stenerkraft der Kircheukasseu, resp.
Gemeinden zeitig vor der Synodal-Vesammlung durch den

KreissynodalkVorstand beschafft werden müssen. Hierzu wird

von Seiten des Königlichen Konsistoriums die Anregung zu

ergehen haben. Außerdem ist aber erforderlich die vorläufige

Feststellungder Sätze, welche für die Liquidation der Tagegel-
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der und Reifekosten der Synodalmitglieder zur Anwendung
kommen. Diese vorläufige Feststellung liegt nach §. 74 Kirchen-
gemeinde- und Synodal-Ordnung a. E. dem KöniglichenKon-

sistorium ob. Damit jedoch in dieser Beziehung nicht bemer-

kenswerthe Ungleichheiten hervortreten, wünschen wir vorgängig
die Aeußernng der sämmtlichen betheiligten Provinzialbehörden
zu erhalten, welche Sätze sie für ihren Amtsbezirk als ange-

messen erachten und in die von ihnen zu erlassende Feststellung
auszunehmen beabsichtigen. Dieser Aeußerung wollen wir Sei-

tens des KöniglichenKonsistoriums binnen 8 Wochen entge-
gensehen. .

EvangelischerQbereKirchenrath

H e r r m a n n.

Au
die KöniglichenKonsistorien der sechs öftlichenProvinzen

Verfügung des Evangelifchen ObersKirrhcnraths, die Stellung
der Organist-en und Kantoren betreffend. Vom 6. Mai 1876.

Berlin, den 6. Mai 1876.

Der Vorstand des Vereins Berliner Organisten und Kan-

toren hat in einer an den Herrn Minister der geistlichen An-

gelegenheiten gerichteten, von demselben refsortmäßig an uns

abgegebenen Eingabe vorgestellt, daß der Magistrat in einer

den Gemeinde-Kirchenräthen seines Kirchenpatronates gemach-
ten Eröfsnung über die den Gemeinde-Organen nunmehr zu-

stehende Ernennung der niederen Kirchendiener der Kategorie
der letzteren auch die Organisten und Kantoren zugezählthabe.
Der gedachte Vorstand erachtet diese Subsumtion für geeignet,
die Ehre des Organisten- und Kantorenamtes zu untergraben
und in weiterer Folge eine schwere Schädigung der Kunst der

f

Kirchenmusik herbeizuführen Er protestirt deshalb gegen eine

derartige Gleichstellung und will seine Remonstration auch be-

reits bei dem Magistrate und in den Zeitungen zum Ausdrücke

gebracht haben.
Die Richtigkeit des von dem Vorstande vorgetragenen Sach-

verhaltes vorausgesetzt, können wir die erhobene Einsprache,
soweit es. sich um die hier allein in Betracht kommenden An-

stellungsverhältnisseder hiesigen Organisten und Kantoren han-
delt, nicht für unbegründet erachten. Zu den ,,niederen« Kir-

chendienern rechnet das Gesetzsolche Personen, welche zwar zum

Dienste der Kirche, aber in mechanischen Verrichtungen oder

weltlichen Angelegenheiten bestimmt sind. §. 550 11. II A. L.

R. Diese Kriterien treffen bei den in Rede stehenden Kirchen-
lbeamten nicht zu. Allerdings ist nicht selten das Organisten-
und Kautorenamt kein selbstständiges,sondern werden die Funk-
tionen desselben Von dem Träger des Küster- bezw. des verei-

nigten Küster- und Lehramtes ausgeübt und folgt alsdann die

Stellung des den Organisten- und Kantorendienst verrichtenden
Beamten derjenigen, welche er· in seinem Hauptamte als Kir-

chendiener d. i. als Küster einnimmt, in welcher Qualität er

ohne Zweifel der Klasse der niederen Kirchendiener zugehört.
Wo dagegen, wie hier, die Organisten und Kantoren, ein selbst-

ständiges Amt bekleiden, können dieselben als Kirchendiener die-

ser Kategorie nicht angesehen werden. Auf ihre Ernennung
finden daher auch die anscheinend von dem Magistrate bei der

an die Gemeinde-Kirchenräthe erlassenen Bekanntmachung als

maßgebend angenommenen Bestimmungen des §. 21 der Kir-

chengemeinde- und Synodal-Ordnung vom 10. September 1873

keine Anwendung, es wird vielmehr, bis in Betreff der kirchen-
dienstlichen Stellung der Organiften und Kantoren eine andere

Regelung erfolgt ist, bei dem bisherigen Verfahren, wonach

dieselben von dem Patrone der betreffenden Kirche berufen wer-

den, fein Vewenden behalten müssen.
Der Magistrat wolle daher bei Befetzung der betreffenden

Stellen an den-Seinem Patronate unterstehenden Kirchen hier-
nach verfahren, und zugleich in geeigneter Weise die Gemeinde-

Kirchenräthe hierüber und über die kirchendienstliche Stellung
der hiesigen Organisten und Kantoren, unter Benachrichti-
gung des Vorstandes des Vereins der letzteren hiervon ver-

ständigen.
«

Evangelischer Ober-Kirchenrath.
H e r r m a n n.

An
den Magistrat hiesiger Haupt-

und Refidenzstadt.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Schleswigz die Dienst-
alterszulagen für Lehrer betreffend. Vom 30. Januar 1877.

«

Schleswig, den 30. Januar 1877.

Auf das unterm l7. v. M. hier eingereichte Gesuch, daß
wir geeignete Schritte thun möchten, damit die sogenannten
Dienstalterszulagen aus Staatsmitteln allen Volksschullehreru
zu Theil würden, eröffnen wir dem Vorstande, daß wir von

solchen Schritten Abstand nehmen müssen, weil dieselben vor-

aussichtlich ohne allen Erfolg bleiben würden.

Wir sind vielmehr erst kürzlichvom Herrn Minister der
geistlichen ec. Angelegenheiten darauf hingewiesen, genau nach
den unterm 18. Juni 1873 den Provinzial-Regierungen zur

Richtschnur vorgeschriebenen Grundsätzen für die Vertheilung
der Dienstalterszulagen aus Staatssonds zu verfahren, von de-

nen um so weniger abgewichen werden könne, als sie durch die

zu dem Zwecke für die ganze Monarchie zu Gebote stehenden
Mittel bedingt seien und aus naheliegenden Gründen überall
gleichmäßigzur Anwendung kommen müßten.

Dabei ist ausdrücklichhinzugefügt, daß, so lange diese
Vorbedingungen beständen und so lange das Bedürfniß nicht
anzuerkennen sei, jeden Lehrer mit einer Dienstalterszulage aus

Staatsfonds zu bedenken, einzelne Bezirke nicht daraus rechnen
könnten, ihre Sonderwünsche berücksichtigtzu sehen.

Zu den hiernach ausnahmelos zur Geltung zu bringenden
Grundsätzengehört aber insbesondere auch der, daß die Alters-

zulage dann nicht zu gewähren ist, wenn das Diensteinkommen
des Lehrers nicht nur auskömmlich-,sondern als ein reichlich
bemessenes anzusehen ist, und daß letzteres jedenfalls dann als

vorhanden angenommen werden muß, wenn· dasselbe unter Ein-

rechnung der dem Lehrer aus etwaigen Nebenämtern, insonder-
heit aus kirchlichen Vedienungen, zufließendenEinkünften, den

doppelten Betrag des für seine Stelle abitrirten Minimalein-
kommens erreicht. Gründe der Billigkeit, welche im Einzelfalle
gegen die Versagung der Alterszulage sprechen möchten, können
unter Umständen durch außerordentlicheZuwendungen Berück-

sichtigung finden.
Königliche Regierung

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Gehrmann.
Hamfeldt.

An

den Vorstand des schleswig-holsteinischen
Lehrervereins, pr. Adr. Sr. Wohlgeb.
Herrn Lehrer J. Schmarje in Altona.
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KönigreichSachsen.
»

«ErggåkIrr-Irrerennst-Or" ·

tckUU

herzogikch betreffeZTVom 10. Februar 1877.

Nachdem zwischender Diesseitigen und GroßherzoglichHef-

sjschenRegierung wegen gegenseitiger Durchführung der Schul-

pflicht durch Austausch von Ministerialerklärungen rücksichtlich

der dem GroßherzogthumeHessen angehörenden Kinder, welche

sich im KönigreicheSachsen aushalten, und rücksichtlichder dem

KönigreicheSachsen angehörendenKinder, welche sich im Groß-

herzogthume Heffen aufhalten, eine mit dem durch Bekanntma-

chung vom 28. August 1876 (Seite 342 sg. des Gesetz- und

Verordnungsblattes vom Jahre 1876) publizirten Abkonimen

mit der KöniglichPreußischen Staatsregierung wörtlich gleich-
lautende Vereinbarung getroffen worden ist, so wird Solches
mit AllerhöchsterGenehmigung unter dem Bemerken zur Nach-
achtung bekannt gemacht, daß im GroßherzogthumeHessen die

Zeugnisse über die Erfüllung der Schulpflicht von dem Vorsit-
zenden des Schulvorstandes auszustellen sind.

Dresden, den 10. Februar 1877.

Ministerium des Kultus und öffentlichenUnterrichts.
Dr. v. Gerber

Götz

Verordnung zur Ausführung des Gesetzes vom 22. August 1876
über die Gymnasien, Realschulen und Seminare.

Vom 29. Januar 1877.

Mit AllerhöchsterGenehmigung verordnet das Ministerium
des Kultus und öffentlichenUnterrichtes zu Ausführung des Ge-

setzesvom 22. Aug.1876 über die Ghtnnasien, Realschulen
und Seminare (Deutsche Schulges.-Samml. 1876 Nr. 44 u. fs.):

l. Die Verordnung, die Verhältnisseder Behörden für die

städtifchenGymnasien s. w. d. a. betreffend, vom 21. März
. 1835 (Seite 206 sg. des Gesetz- und Verordnungsblattes vom

Jahre 1835), die Verordnung wegen Erlassung eines Nachtra-
ges zu der Verordnung vom 21. März 1835, die Verhältnisse
der Behörden für die städtischenGymnasien f. w. d. a. betref-
fend, vom 2. Januar 1862 (Seite 3 sg. des Gesetz- und Ver-

ordnungsblattes vom Jahre 1862) und die Verordnung, die

Behörden für die höherenUnterrichtsanstalten betreffend, vom

28. August 1874 (Seite 226 sg. des Gesetz- und Wes-ordnungs-
blattes vom Jahre 1874), die erstere, soweit dieselbe nach der

Verordnung vom 28. August 1874 noch in Kraft besteht, wer-
den aufgehoben.

An deren Stelle treten die Bestimmungen in §§. 4 bis 8
und 67 des Gesetzes.

,

.
» Lsuchwenn zur Unterhaltung der Anstalten ein Staats-
IUlchUßMcht gewährt wird, ist jede Feststellung oder Verände-

HUISVon»SchUlgeldsätzen,bevor sie in Kraft tritt, der obersten
CchUlbehDrDe-WasStiftungsanstaltenbetrifft, zur Prüfungvom

Standpunkteder Stiftungsaufsichtanzuzeigen.
3. Die unmittelbare Leitung der Anstalt durch den Direk-

tor umfaßt Lehrende und Lernende,Erziehung und Unterricht
Jm Einzelnen ergeben sich die Befugnisse und Verpflich-

tungen des Direktors, soweit solche einer ausdrücklichen Fest-
stellungbedürfen-,aus dem Gesetze,gegenwärtigerVerordnung
und den mit dieser Verordnung publizirten Lehr- und Prü-

lUUgsJbeziehentlichSeminar-Ordnungen.
HISVist hervorzuheben:

Der Direktor
führt die an ihn ergehenden Anordnungen der vorgesetzten

Behördeaus und erstattet an sie die erforderlichen Berichte-

entwirft nach Anhörung des Lehrerkollegiums die Lektions-

pläne und sorgt für deren rechtzeitige Einsendungs zur Geneh-
migung,

·

«

berust und leitet die Lehrer-, wie die von Zeit zu Zeit zn

haltenden Fachkonferenzenund sorgt in diesen Konserenzen, wie

in wiederholten Klassenrevisionen für die einheitliche Zusam-
menfassung der Thätigkeitsaller Lehrer, .

nimmt die Anmeldungen zur Aufnahme und zum Abgange
von Schülern entgegen,
führt die Aufsicht über das gesammte Schuleigenthum: die

Schulgebäude, das Schulinventar, die Schulbibliothek, dafern
nicht für diese besondere Bibliothekare angestellt sind, die Lehr-
mittel und Sammlungen für Unterrichtszwecke, wobei ihm jedoch
gestattet ist, unter seiner Oberaufsicht und Verantwortung in der

speziellen Aufsicht über Bibliothek, Lehrmittel und Sammlungen
durch einzelne, hierzu geeignete Lehrer sich vertreten zu lassen,

hat die Repositur der Schulakten, worin alle eigehenden
Verordnungen und amtlichen Zufertigungeu, die Konzepte der

von ihm erstatteten Anzeigen und Berichte, die Konserenzpro-
tokolle, die Schülerverzeichnisse,die halbjährigen und Abgangs-
zensuren,die über die Abgangsprüfungen geführtenProtokolle
und die Schulnachrichten aufzubewahren sind,

«

führt das Schulsiegel. —

4. Zur Vertheilung der Klassenordinariate, sowie zu Aen-

derungen in -der getroffenen nnd bestätigtenVertheilung der-

selben ist die Genehmigung der obersten Schulbehörde erforderlich.
Zum Ordinarius der Klasse (Klafsenvorsteher) wird in der

Regel derjenige Lehrer zu bestellen sein, welcher in derselben vor-

zugsweisebeschäftigtist und den hauptsächlichstenUnterricht ertheilt.
Demselben liegt zunächstdie Aussicht über Fleiß und Be-

tragen der Schüler seiner Klasse ob.- —

Jnsbesondere hat derselbe durch Vereinbarung mit den

übrigen in der Klasse unterrichtenden Lehrern dafür zu sorgen,
daß die Aufgaben zu häuslichen Schularbeiten das zulässige
Maß nicht überschreitenund auf die einzelnen Wochentagemög-
lichst gleichmäßigsich vertheilen. Den einzelnen Anstalten bleibt

überlassen, zur besseren Kontrole hierüber für jede Klasse einen

Arbeitsplan festzustellenund in derselben aushängen zu lassen.
Der Ordinarius führt-die Verfäumnißtabelleund das Lek-

tionsbuch der Klasse (Klafsenbuch) und ist für die ordnungsmä-
ßigen Einträge seiten aller in der Klasse beschäftigtenLehrer
verantwortlich. .

5. Die Lehrerkonferenzhat als ihre hauptsächlichsteAuf-

gabe anzusehen: Förderung einheitlicher Thätigkeit durch gegen-

seitige Anregung, Mittheilung und Besprechung; sodann Bera-

thung und Beschlußfassungüber wichtige Angelegenheiten und

Vorkommnisse der Schule, endlich Erledigung der höherenOrts

ihr zugewiesenen Geschäfte
NichtständigeLehrer (Hilfs-, Probe- und bez. Fachlehrer)

find zwar in der Regel zu den Besprechungen und Berathungen
der Konserenz zuzuziehen, haben aber kein Stimmrecht.

Die Lehrerkonferenzversammmelt sich allmonatlich einmal,
nach Bedürfniß öfter, in außerordentlichenFällen sogleich.

Ueber die Verhandlungen und Beschlüssederselben ist je-

desmal Protokoll aufzunehmen.
Der Direktor ist nicht genöthigt, gegen seine Ansicht durch

Stimmenmehrheit gefaßteBeschlüsseohne vorher eingeholte Ent-

scheidung der höheren Behörde auszuführen.
Jn Betresf der am Schlusse jeder Woche an den beiden

Fürsten-undLandesschulen zu Meißen und Grimma abzuhal-
tenden Synoden bewendet es bei den bisherigen Einrichtungen.
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6. Die näherenBestimmungen über Lehrordnung und Schul-
prüfungen sind enthalten: .

für die Gymnasie
in der

Lehr- und Prüfungsordnung für die Gymnasien, Bei-

lage A,
für die Realschulen I. Ordnung

in der
«

Lehr- und Prüfungsordnungfür die Realschulen 1. Ord-

nung, Beilage B,
für die Realschulen 11.0rdnung-

in der

Lehr- und Prüfungsordnungfür die Realschulen Il. Ord-

nung, Beilage C,
für die Volksschullehrer-Seminare

in der

Seminarordnung für die Volksschullehrer-Semi-
nare, Beilage D,

für die Lehrerinnen-Seminare
in der

Seminarordnung für die Lehrerinn en-Seminare,

Beilage E,
die näheren Bestimmungen speziell über Lehrordnung in den

Abschnitten A, die über Aufnahme, Aufnahmeprüfnng, Seme-

stral-, Jahres- und zu A und B Reifeprüfungen in den Ab-

schnitten B dieser Beilagen
7. Schüler, in deren Bekenntnisse an der von ihnen be-

suchten Anstalt Religionsunterricht nicht ertheilt wird, sind von

dem Religionsunterrichte durch den Direktor (Rektor) zu dis-

penfiren, sofern sie das 14. Lebensjahr Vollendet haben, oder

doch von ihnen der Nachweis beigebracht wird, daß für ihren :

Religionsunterricht möglichstgesorgt ist
8. Von der Theilnahme am Gesange und Turnen, welche

zwar zu den obligatorischen, nicht aber zu den wissenschaft-
lichen Unterrichtsgegenständengehören, kann der Direktor auf
Grund ärztlichenZengnisses Dispenfation ertheilen.

9. Die Zusammenstellung erfolgt durch die Lehrerkonferenz
unter Mitwirkung der Schulkotnmission, beziehentlich Aufsichts-
oder Kollaturbehörde

Jedem Schüler ist bei seiner Aufnahme ein Exemplar aus-

zuhändigen.
10. Schulstrafen sind

1. Verweis,
2. Anweisung eines besonderen Platzes während der

Lehrstuude bei Schülern der Unterklassen,
.« Aufgabe einer häuslichenStrafarbeit,
. Schularrest (nicht Karzer und nicht über die Dauer

einer Stunde) mit zweckmäßigerBeschäftigung(un-
ter Anfsicht),

. Vorweis vor der verfammelten Klasse,

. Karzerstrafe bis zu zwei Stunden,

. Vorhalt und Verweis vor der Konserenz,
. Androhung der Entlassung (Dimission),
. Entfernung von einem Ehrenamte in der Klasse und

damit verbundene Degradation,
Entziehung von Benefizien, besonders solcher,welchedie

Konferenzverleiht, z. B. Schulgelderlaß,Stipendien 2c.,

Karzerstrafe über zwei Stunden mit oder ohne Karme,
Entlassung (Dimission). (Fortsetzuug folgt.)

»o-
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